
STATUTEN

DER BRTJDERSCHAT'T LA RÖSA

@ie in den Statuten ver$'€trdeten Personen- und Funl:tionsbezeichnungen gelten für Personen männlichen
und weiblichen Geschlechts. Unter Bruder ist selbstverständlich auch Schwester zu verstehen.)
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Rechtspersönlichkeit, Name und Sib

UnterdemNamen

auf Deutsch ,rBruderrchaft La Rösa"
auf Italielrisch rrF'ratemitä La Rösa.3

besteht ein ge,meinnütziger Verein mit Rechtspersönlichkeit im Sinne von Art. 60 tr ZGB mit Sitz in
Poschiavo ftiemach,die Bruderschaff ').

Die Bnrderschaft ist politisch und konfessionell nzufal.

Zweck

In Erinnerung an die alte Poststation Ia Rösa, welche einst Menschen bei der beschwerlichen Überquerung
des Berninapasses Schutz und Erholung gewährt hat, bezweckt die Bruderschaft die finanzielle
Unterstätzung unverschuldet in mat€rielle Not geratener Menschen, vorwiegend im Berninagebiet und in den
benachbarten Regionen (hiemrach,die Region'o) sowie in Katastophenfüllen und in der Entrricklungs- und
Notstandshilfe in allen Bereichen. Darüber hinaus engagiert sich die Bruderschaft im Interesse der
Allgemeinheit insbesondere in kulturellen und Umweltschutzprojekten, die der Erhaltung, Förderung und
Pflege der Region zugutekomme,n.
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Als Ursache,n der materiellen Not gelten besondere Schiclsalsschläge, wie Todesfälle, schwere Kranl<heit,

Unglücksfülle, Unf?ille, Verlust der materiellen Existenzgrundlage, Veramung, körperliche oder geistige

Behindenrng, Opfer von Gewalt, Naturkatastophen oder Katasfrophen verschiedener Art und sonstige

Vorfülle, die zu unverschuldeterNot füh€n.

Die Bruderschaft erstebt keinen Gewinn. Mitglieder der Bruderschaft sind von Unterstützungsleistungen

ausgeschlossen.
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Beweggründe und äele

Durch die Bruderschaft sollen Mensche,n, unabhängig von dere,n sozialen Status, zusarnme'lrgeführt werden,

um in der Gemeinschaft Hilfsbedärftige,n Unterstützung und Hilfe zukommer lassen zu könne,n. Zude'm soll

durch die Vereinigung der Mitglieder der Bruderschaft die Liebe zur Region geteilt und die VerwirHichung

von der Region zugute komme,nden Projekten ermöglicht werden.
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tr'insnzierung der Bruderschaft

Bei der Auftrahme in die Bruderschaft leisten die Aufrahmewerber einen einmaligen Eintittsbeifrag von

CHF 100.00 gnd verpflichte,n sich, zu einem jäbrlichen Bnrderschaflsbeitag von CHF 60.00 flk die Zeit ihrer

Mitgliedschaft. Den Bruderschaftsbeinag wird ershals bei der Aufrahme in die Bruderschaft und in der

Folge am 30. Januar des jeweilige,n Bruderschaftsjahres füllig. Ehepaare oder Personen, die in einer

eingetagere,n Partrrerschaft lebe,n, haben statt dem jtihrlichen Bruderschaftsbeifiag von CHF 60.00 prc

Person einen jährlichen Bruderschaftsbeitag von CHF 100.00 pro Ehepaar oder Lebensparbr€rpaar zu

e,ntichten.

Die Brudersohaft finanziert sich dartiber hinaus durch freiwillige Spenden der Mitglieder und Dritter.

Dcr Brudensohoftsrat ksnn gntsr de,r Voraussetzung, dass es dem Anwerben von Mittgliedern ftirderlich ist,

den Einfittsbeifrag unter bestimmte,n Voraussetzunge,n erlasseir. Die Voraussetzungen hierfür kann der

Bruderschaftsrat schriftlich in eine,rn Reglerrent bestimme,n.

Der Bruderschaftsrat kann den Eintittsbeitag sowie den von den Mitgliedern jährlich zu bezahlende,n

Bruderschaftsbeinag mittels Beschluss auf das folgende Bnrderschaftsjahr neu festlegen. Ein solcher

Beschluss muss späteste,ns 14 Kalendertage vor de,m Beginn des folgenden Bruderschaftsjahres auf der

Homepage der Bruderschaft veröffentlicht werde'lr.

Die Veru,altungskoste,n der Bruderschaft dürfen maximal L5% der gesamten jährlichen

Bruderschaffseinnahmen aus Beitägen und Spenden benagen'
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Mitglieder

1. Mitglieder

Mitglied der Bruderschaft kann grundsätzlich jede nattirliche Person werden, die das 14. kbensjahr
vollendet hat, sich mit den Beweggrtinden und Zielen der Bruderschaft identifizieren kann und sich
verpfliohtet, diese durch den Einftittsbeitag und den jährlichen Bruderschaftsbeitag zu untersttitzen.
Juristische Personen können ebe,nso Mitglied der Bruderschaft werden.

2. Ehrenmitglieder

Mitglieder der Bruderschaft, welche sich auf welche Art auch immer persönlich überdurchschnittlich
für die VerwirHichung der Ziele und des Zwecks der Bruderschaft eingesetzt haben, könner aufAntag
eines Mitgliedes des Bruderschaftsrates oder zumindest 5 Mitglieder der Bruderschaft durch 2/3
Stimmenmehrheit des Bruderschaftsrates zu Ehrenmitgliedenl ernannt werden. Ein Recht auf
Eme,nnung zum Ehrenmitglied steht den Mitgliedem jedoch nicht zu.

Als überdurchschnittliches Einsetzen für die Verqdrklichung der Bruderschaftsziele und Zwecke wird
was folgt qualifiziert:

- das Anwerben von ausserordentlich vielen Mitglieder (beispielsweise mehr als 30 Mitglieder
wäihrend eines Bruderschaffsjalres),

- der ausseramfliche persönliche Einsatz bei Bruderschaffsveranstaltungen oder bei Angelege,nheiten
der Bruderschaft über einen llingeren Zeif:avm,

- die ehrenamtliche Innehabung eines Bruderschaftsa:ntes über mehr als 6 Jahre oder

- das Spenden eines einmaligen aussergewöhnlich hohen Geldbetrages, der mindestens
CHF 10'000.00 beftagen muss, oder

- das Erfüllen von Kriterien, welche der Bruderschaftsrat in einem separaten Regleme,nt festlegen
kann.

Mitglieder werden bei einer 25-jährigen Mitgliedschaft ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrennitglieder haben grundsätzlich die Rechte und Pflichten der Mitglieder, erhalten jedoch nach
Möglichkeit zusätzliche Sonderrechte, welche im Einklang mit derr Bruderschaftszweck stehen und
vom Bruderschaffsrat in einem Regle,ment festgelegt werden können. Der Bruderschaffsrat kann in
diese,m Regle'ment auch festlegen, dass Ehrenmitglieder von bestimmten Pflichten, wie insbesondere
der Pflicht zur Begleichung des jährlichen Bruderschaftsbeihages, befreit werden.

3. AuszeichnungvonEhrenmitgliedern

Ehrenmitglieder werden für ihre besonderen Verdienste um die Bruderschaft mit deur ,,goldenen
Ehrenzeichen" ausgezeichnet und geehrt.
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4. Aufnahme von Mitgliedern

Aufoahmegesuche sind derr Bruderschaftsmeister über Vorschlag eines Mitgliedes der Bruderschaft

schriftlich einzureichen. Hierfür ist das auf der Homepage der Bruderschaft veröffe'ntlichte

"A:rmeldeformular für neue Mitglieder' oder das Online-Anmeldetool zu verwenden. Die Aufttahme

eines Mitgliedes erfolgt durch Aufrahmebeschluss des Bruderschaffsmeisters. Der

Bruderschaftsmeister kaJ]n die Aufrahme mittels schriftlichem Beschluss an andere Mitglieder der

Bruderschaft delegieren.

Die Bruderschaffsversammlung versammelt sich so oft dies notwe,ndig oder zweckmässig ist zu einem

feierliohen Bruderschaftshg, an welche,m die Nzumitglieder, als Zrichen ihrer Verbundenheit zur

Bruderschaft, ihr Bruderschaftsgelöbnis leiste,n und vom Prtisidenten oder dem Bmderschaftsmeister

durch die,Fruderschaftstaufe" zum ,prude,f'bzw. ,,Schwestet'' getauft werden. Durch diese Zeremonie

wird die Aufrrahme der Neumitglieder fei€rlich besiegelt. Neumitglieder könne'n das

Bruderschaftsgelöbnis stattdessen auch schriftlich leisten. Das Bruderschaffsgelöb'nis ruht in den

Gelöbnisworten,,Ich gelobe feierlich und aufrichtig aus eigenem freien Willen den Zweck und die Ziele

und den guten Ruf der Bruderschaft im Rahmeir meiner Möglichkeiten zu fürde,rn", die das Neumitglied

bei der feierlichen Aufrahme dem Prtisidenten oder de,m Bruderschaftsmeister nachspricht oder

schriftlich gelobt.

An den Bruderschaftstagen finden zude,rn die Auszeichnungen und Ehrungen von Mitgliedern gem.

$ 5 Abs. 3 dieser Statuten statt.

Der Verlauf der Bruderschaflstage wird vom Schriftführer dokumentiert.

5. Rechte des Mitgliedes

- EinEagung im Bruderschaffsbuch mit Namen und fortlaufender Mitgliedsnummer

- Berechtigung zur Teilnahme an den Bruderschaftsversammlungen

- VorsohlagsrechtfürNeumitglieder

- Vorschlagsrecht zur Erörterung im Bruderschaftsrat

- Berechtigung, das Bruderschaftszeichen zu fagen

- Recht auf Auszeichnung gern. $ 5 Abs. 3 dieser Statuten

- Sunstige in del Statutcn aufgcführtcn Rechte der Mitglicdcr

6. Pllichten des Mitgliedes

- fuistung des Eintittsbeifrages und des jtihrlichen Bruderschaffsbeitages

- Watrung des gute,n Rufes der Brudersohaft

- Tragung des Bruderschaffsabzeiohens bei Bruderschaftsveranstaltungen

- kistung des Bruderschaftsgelöbnisses innert Jahresfrist seit Aufrahme in die Bruderschaft

- Sonstige in den Statuten aufgefülrte,n Pflichten der Mitglieder
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7. Beendigung der Mitgliedschaft

Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Bruderschaftsmeister erfolgen.

Auf Antag eines Mitgliedes des Bruderschaftsrates oder zumindest 5 Mitgliedem der Bruderschaft
kann der Bruderschaftsrat die Mitgliedschaft eines Mitgliedes wegen offensichtlicher Verletzung ein€r
Mitgliedspflicht (wie z.B. das Unterlasse,n der Bezahlung der Eintittsgebühr oder des Jahresbeihages
fotz Mahnung) oder Schädigung des gute,n Rufes der Bruderschaft aberkennen.

Der Tod bewirkt die Beendigung der Mitgliedschaft.

Für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf das Vermöge,n der
Bruderschaft oder auf Rückerstattung geleisteter Beifräge oder Spenden.
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Organe der Bruderschaft:

Die Organe der Bruderschaft sind:

l. Bruderschaftsversammlung

2. Bruderschaftsrat

3. Präsident

4. Bruderschaftsmeister

5. Schatzneister

6. Schriffiihrer

Ad 1. Bruderschaftsversarnmlung

1.1 EinladungzurBruderschaffsversammlung

Die Mitglieder der Bruderschaft versamneln sich (hiernach ,die
Bruderschaftsversammlung") über Einladung des Präsidenten einmal jährlich 

^ßorde,ntlichen Bruderschaftsversammlung. Darüber hinsus kann der Präsident die
Bruderschaffsvsrsammlung so oft es notwendig oder zweckmässig ist ausserorde,ntlich
einberufen. Der Präsident kann diese Aufgabe an den Bruderschaffsmeister delegieren.

Die ordentliche Bnrderschaftsversammlung findet alljährlich zwische,n Anfang Juli und Ende
Novernber statt. Die Einladung zur Bruderschaftsversammlung muss Ort, 7ßit vnd,
Tagesordnung enthalten und hat grundsätzlich 30 Kalenderüage, späteste,ns jedoch
14 IGlendertage, vor der Versammlung durch Veröffentlichung auf der Homepage der
Bruderschaft zu erfolgen.
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Die Bruderschaftsversamrnlung nimmt die Jahresberichte entgegen und fasst die Beschlüsse

über die Jahresrechnung. Die Jahresberichte, die Jahresrechnung sowie der Bericht der

Revisionsstelle sind entweder der Einladung€n nr ordentlichen Bruderschaftsversammlung

auf der Homepage beizufügen oder späteste,ns 14 Kalendertage vor der

Bruderschaftsversammlung an die von den Mitgliedem bekannt gegebenen Adressen per

Brie$ost oder E-Mail zu senden.

Der Präsident muss zq einer auss€rord€ntlichen Bruderschaftsversammlr:ng einladen, wenn

l/3 der Mitglieder oder ein Mitglied des Bnrderschaftsrates, unter Angabe der Tagesordnung,

die Einberufing verlange,n. Komme,n der Präsident oder der Bruderschaftsmeister als

Delegierter ihrer Einberufungspflioht nicht binnen 6 Woche,n nach, kann jedes Mitglied die

Einberufung durch den Schriffiihrer verlangen.

Die Einladgng zu einer ausserordentliche,n Bruderschaffsversammlung muss Ort, Zeit und

Tagesordnung e,nthalten und ist minflss,fens 14 Kalendertage vor der ausserordentlichen

Bruderschaftsversammlung an die von de,n Mitgliedem bekannt gegebe,ne,n Adressen per

Briefpost oder E-Mail ztt sende,n. Die Einladung zrl einer ausserorde,lrtliche'n

Bruderschaftsversammlung kann zude,ln auf der Homepage der Bruderschaft veröffentlicht

werden.

Sonstige Mitteilungen oder Einladung€n an die Mitglieder haben per E-Mail an die von den

Mirgiiedern bekannt gegcbene,n E-ilIaü-Atlresser z-ü erfolgen. Die Mitglieder haben

Andergngen ihr€r E-Mail- oder Postadressen umgehe,nd de,m Bruderschaftsmeist€r

mitzuteile,n.

Mitglieder, welche Mitteilungen oder Einladungen nicht per E-Mail zugese,ndet erhalten

möchten, könne1 beim Bruderschaftsmeister schriftlich die Zustellung per Post beantagen'

Fär die Zustellung von Mitteilungen oder Einladrurgen per Post haben die Mitglieder einen

jährlichen Unkoste,lrbeifiag von CHF 10.00 zr leisten, der ansafllme,lr mit dem

Bruderschaftsbeitag nr bezshlen ist. Der Bruderschaftsrat kann höchstens jährlich im

Vorhinein für das Folgejahr einen abweichenden Unkostenbeifrag beschliessen, welcher

späteste,ns 14IGlendertage vor derr Beginn des Bruderschaffsjahres für das Folgejahr auf der

Homepage der Bruderschaft zu veröffentlichen ist. Teilen die entsprechenden Mitglieder dem

Brudersohaftsmeist€r nicht späteste,ns bis zum 14. Januar jedes Jahres mit, dass sie

Mitteilungen und Einladungen zukänftig nicht mehr per Post, sondern per E-Mail erhalten

möohtm, wird der Unkostenbeifrag für diese jeweils am 30. Januar jecles Jahres füllig.

1.2 Der Bruderschaffsversammlung stehen die nachstehenden Geschäfte zur Besohlussfassung

ALi

a) Genehmigung der Protokolle der ordentlichen und ausserordentliche'n

Bruderschaftsversammlunge,n

b) EntgegennahmederJahresberichte

c) Abnahme der Jahresrechnung, des Berichtes der Revisionsstelle und Entlastung des

Bruderschaftsmeisters sowie des Bruderschaftsrates

d) Abbenrfung von Mitgliedern des Bruderschaffsrates aus wichtigem Grundmit Beschluss

v on 2 I 3 Stimmenmehrheit

e) Auflösung der Bruderschaft getn. $ 13 dieser Statuten
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0 Anderung der Statuten mit Beschluss von 2/3 Stimmenmehrheit (Statutenänderungen
können vom Bruderschaftsrat oder mindestens 10 Mitgliedern der Bruderschaft
vorgeschlagen werden)

g) Geschäfte, die auf Begehren vom Präsidenten der Bruderschaftsversammlung zur
Beschlussfassung vorgelegt werden

i) Watrl der Rwisionsstelle

) Sonstige Geschäfte, die aufgrund anderer Statutenbestimmungen dem Beschluss der
Bruderschaft sversammlung vorbehalten sind

1.3 Versammlungsleitung und Protokollführung

Die Bruderschaffsversarnmlungen werden vom Präsidenten geleitet. Der Präisident kann die
kitung der Bruderschaftsversammlung an den Bruderschaffsmeister oder ein anderes
Mitglied des Bruderschaftsrates delegieren.

Für die Ermittlung der Abstimmungs- und Wahlergebnisse werden aus de,m Kreis der
stimmberechtigten Mitglieder zuretbis vier Stimmenzähler von der Versammlung bestimmt.

Über die Sitzungen und die Beschlüsse der Bruderschaftsversammlung führt der
Schriftführer, bei dessen Abwesenheit ein anderes Mitglied der Bruderschaffsversammlung,
Protokoll. Das Protokoll ist vom Protokollführer zu unterfertigen und auf der Homepage der
Bruderschaft zu veröffentlichen oder beim Brud€rschaffsmeister zur Einsichtnahme durch die
Mitglieder aufzulegen.

Die Protokollgenehmigung erfolgt in der nächst folgenden Bruderschaftsversammlung und
bedarf der absolute,n Stimmenmehrheit.

1.4 Stimmrecht und Mehrheit

In der Regel wird offe,n abgestimmt, ausser wenn die Mehrheit der Mitglieder des
Bruderschaftsrates oder U3 der an der Versammlung anwesenden und s"'nmberechtigten
Mitglieder eine geheime Abstimmung verlange,n.

Alle Mitglieder haben in der Bruderschaftsversammlung eine Stimme. Die Vereinsbeschlüsse
werden, soweit in den Statuten nichts Gegenteiliges bestimmt wurde, mit derr absoluten Mehr
der an der Bruderschaftsversammlung insgesamt anwesend€,lr stimmberechtigten Mitglieder
gefasst. I-eere, ungültige oder enthaltene Stimme,n werden dabei nicht berüclsichtigt. Die
Anzahl der anwese,nden Mitglieder ist durch Präse,nz,konüolle zu Beginn der Versammlung
festzustelle,n.

Liegt Stimmengleichheit vor, erhält der Präsidenten, bei desse,n Abwese,nheit der Iriter der
Bruderschaftsversa:nmlung, den Stichentscheid.

Jedes Mitglied ist bei Beschlussfassung€,n über ein Rechtsgeschäft oder einen Rechtssteit
zwische'n dem Verein und ihm, seine,m Ehegatten oder kbenspartner und in gerader Linie
pil ihm verwandten Personen vom stimmrecht ausgeschlossen (fut. 68 zGB).
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1.5 Schriftliche oder eleknonische Abstimmung

Der Bruderschaftsrat kann anstelle einer ordentliche,n oder ausserordentlichen

Bruderschaftsversammlung mit physischer Anwesenheit der Mitglieder eine Abstimmung

oderWahl auf sohriftliche,m oder elektronische,m Weg durchführen.

AufVerlange,n von mindestens 1/3 der Mitglieder oder ein€,m Mitglied des Bruderschaftsrates

ist zwingend eine Bruderschaftsversammlung mit physischer Anwesenheit der Mitglieder

durchzuführen.

Die Einladung zur schriftlich oder elektonisch durchgeführten Bruderschaftsversammlung

muss die Tagesordnung, das Abstimmungsformular sowie die Frist für die Einreichung des

Abstimmungsforrrulars e,nthalten und ist mindestens 14 Kalendertage vor Ablauf dieser Frist

an dievon de,n Mitgliedembekannt gegebene,nAdressenperBriefrost oderE-Mail zu sende,n.

Der Bruderschaffsrat nimmt die schriftlich oder elektonisch einge,leichten

Abstimmungsfonnulare entgegen und erstellt auf deren Grundlage das Protokoll. Die

Abstimmungsformulare sind de,m Protokoll beizulegen.

Bei Durchführung eine,r schriftlichen oder elekhonischen Bruderschaffsversammlung ist der

Bruderschaffsrat nicht an die Termine von $ 6 Zitr.l.l Abs' 2 gebunde'lr.

Im Übrigen gelten die vorstehendenZiff.l.l bis 1.4 für die schriftlich oder eleknonisch

durchgeführte Bruderschaffsversammhrng sinn gerräss.

Ad 2. Vorstand (hiernach 
'der 

Bruderschaftsraf')

2.I Zusarnmensetzung

Der Bruderschaftsrat besteht aus zumindest 2 und maximal 10 Ratsmitgliedern. In den

Bruderschaftsrat können ausschliesslich Mitglicrlcr der Btudersohaft gowlihlt wcrden.

De,m Bruderschaftsrat gehören jedenfalls der Präsident, der Schriftführer und der

Schatzmeister an.

2.2 Wahl und Beendigung d€r Mitgliedschaft im Bruderschaftsrat

Die zu wähle,nden Ratsmitglieder des Bruderschaffsrates werden vom amtierende,n

Bruderschaftsrat mit2l3 Stimmenmehrheit für eine Dauervon 6 Jahren gewählt. Wiederwahl

ist möglich.

Jedes Mitglied der Bruderschaft kann Wahlvorsohläge zum Bruderschaftsrat einbringen'

Werden wäihrend der Amtsdauer von Ratsmitgliedem aus welchem Grund auch immer neue

Mitglieder bestellt, sind die Neugewählten für die Amtsdauer der üb'rigen Ratsmitglieder

gewählt.
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Das Amt als Mitglied des Bruderschaflsrates oder sonstigen Organs gem. $ 6 2itr.3 bis 6
dieser Statuten erlischt durch:

- SchriftlicheRücktrittserklärung

- Ausschluss aus dern Bruderschaftsrat durch einen Beschluss des Bruderschaftsrates mit
2/3 Stimmenmehrheit

- Ausschluss aus de,m Bruderschaftsrat durch eine,n Beschluss der
Brudersohaftsversammh:ng mit 2/3 Stimmenmehrheit

- Ablauf der Amtsperiode im Bruderschaftsrat, wobei diese am Tag der Abhaltung der
orde'ntlichen Tagung des Bruderschaftsrats im letzten Jahr der Amtsperiode endet

- TodundHandlungsunfiihigkeit

2.3 Einladung zur Tagung des Bruderschaftsrats (hiemach ,die Ratstagung..)

Der Bruderschaftsrat tagt so oft er dies als notwendig oder zweckmässig erachtet, mindestens
jedoch einmal jährlich in einer ordenflichen Tagung des Bruderschaftsrats, an welcher
insbesondere, aber nicht ausschliesslich, der Geschäftsbericht des Bruderschaftsrates für des
abgelaufene Geschäftsjalr sowie die allfälige Nzu- oder Wiederwahl der Mitglieder des
Bruderschaftsrates zu behandeln sind.

Die Einladung zur Ratstagung erfolgt per Brief oder E-Mail durch den Präsidenten mindeste,ns
14 Kalendertage vor dern Sitzungsterrrin, gerechnet vom Tag der Absendung an, und muss
M,, 7ßtt und Tagesordnung enthalten. Der Präsident kann diese Aufgabe an den
Bruderschaffsmeist€r delegieren.

Jedes Ratsmitglied kann die Einberufung einer Ratstagung durch den Präsidenten verlange,n.
Kommt der Präsident einem solchen Begehren nicht innert 6 Wochen nach, kann das
begebrende Ratsmitglied den Bruderschaffsrat selbst einberufen.

2.4 Aufgaben

- Dern Bruderschaffsrat obliegt die oberste L,eitung der Bnrderschaft und die Aufsicht und
Überwachung der Geschäff sf ührung

- Erlass und Abändenrng von Reglernenten, die insbesondere die Organisation und das
Verfahren der Bruderschaft oder sonstige in den Kompetenzbereich des
Bruderschaftsrates oder des Bruderschaftsmeisters fallende Angelegenheit€n befreffeNl
sowie solcher Reglemente, die ausdrücklich in den Statutsr vorgesehen sind

- Die Ernennung und Abbenrfung der mit der Geschäffsführung und der Vertetung
beüauten Personen sowie die Regelung ihrer Zeichnungsberechtigung

- Die Oberaufsicht über die mit der Geschäffsführung betauten Personen, namentlich im
Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten und Regle,lnente

- Die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die vorbereitung der
Bruderschaftsversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse

- Finanz,konfrolleundFinan4planung

- Beschlussfassung über die Auszeichnung und Ehrung von Mitgliedem

- Genehmigung des Jahresbudgets

- Abberufung von Ratsmitgliedern des Bruderschaftsrates mit2l3 Stimmenmehrheit
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- Aberkennung der Mitgliedschaft eines Mitgliedes mit2/3 stimmenmehrheit

- Festlegung des Einfittsbeifrages und des jährlichen Bruderschaffsbeitages

- Kreditbesohlüsse und Geschäffsabschlüsse für Ausgaben, die im Budget nicht enthalten

sind, oder welche die Finanz*ompetenz des Bruderschaftsmeisters übersteigen

- Beschlussfassung über die gemeinnützige Vergabe von Geldern im Sinne des

Rruderschaft.szweckes

Der Bruderschaftsrat kann einzelne Aufgaben an den Bruderschaffsmeister oder andere

Mitglieder der Bruderschaft delegieren.

2.5 Iritung des Bnrderschaftsrates und Protokollführung

Die Ratsversammlung wird vom Präsidenten oder, we,nn dieser verhindert ist, von eine'm

anderen Ratsmitglied geleitet.

Über die Sitzungen und die Beschlüsse des Bruderschaftsrats führt der Schriftführer, bei

dessen Abwesenheit ein anderes Mitglied des Bruderschaffsrates, Protokoll. Das Protokoll ist

vom Protokollführ€r zu unterfertige,n und den Ratsmitgliedern so rasch als möglich per Brief
oder E-Mail zuzustellen.

Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn es nicht an dernächsten Ratssitzung beanstandet wird.

2.6 Stimmrecht und Mehrheit

Ordnungsgemäss einberufe,ne Sitzungen sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwese'nde,n

oder verüetenen Ratsmitglieder beschlussfiihig. Der Bnrderschaffsrat fasst, soweit in diesen

Statuten nichts Gegenteiliges bestimmt wurde, Beschlüsse mit der einfache,n Mebrheit der

abgegebe,nen Stimmen.

Liegt Stimmengleichheit vor, wird dem Präsidenten der Stiche'ntscheid eingerärmt.

Die Ratsmitglieder sollten an den Sitzungen persönlich teilnehmen. Sind sie an der Teilnahme

an einer Sitzung verhindert, so könne,n sie sich an dieser Sitzung für konkrete Traktanden

dgrch ein anderes Ratsmitglied verteten lassen. Ein bevollmächtigtes Ratsmitglied darf
jedoch nur ein verhindertes Ratsmitglied verteten.

Die Vollmacht ist derr sitzungsleitenden Ratsmitglied vor der Sitzungseröftung schriftlich

bekannt zu geben. Die Vertretung ist im Protokoll zu er$'ähnen.

Beschlüsse können zude,ln einstimmig im Zirkularweg gefasst werden.

Ad 3. Prösident

3.1. Wahl

Der amtiere,nde Bruderschaffsrat wäih mit2/3 Stimmenmehrheit aus seiner Mitte für 6 Jah€

den Pr?isidenten der Bruderschaft.
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3.2 Aufgaben

- Repräsentation der Bruderschaft nach aussen

- Vorsitz des Bruderschaftsrates

- Einberufung des Bruderschaffsrates zu Ratstagungen

- Einberufung und Iritung der Bruderschaflsversammlung

- Aufgaben des Bruderschaftsmeisters, soweit ein solcher nicht ernannt ist

- Sonstige in den Statuten aufgeführte Aufgaben

Der Präsident kann einzelne Aufgaben an den Bruderschaftsmeister oder an ein anderes
Mitglid des Bruderschaffsrates delegieren.

Ad 4. Geschäftsführer (hiernach rrder Bruderschaftsmeisterr.)

4.1 Wahl

Der a:ntierende Bruderschaffsrat kann mit 2/3 Stimmenmehrheit aus derr Kreise der
Mitglieder der Brudersohaft für 6 Jalre den Bruderschaftsmeister wählen.

4.2 Aufgaben

- Fähren der Geschäfte der Bnrderschaft

- Übernahme der vom Präsidenten delegierten Aufgaben

- Vorschlag zur ge,meinnützigen Vergabe von Geldern im Sinne des Bruderschaffszweckes

- ErstellungeinesJahresbudgets

- Verfügung über die vom Bruderschaffsrat budgetierten Mittel (Der Bruderschaffsmeister
kann in Ausnahmefällen in eigener Kompete,nz Überschreitungen von maximal 15% für
einzelne Budgetpositionen beschliesse,n)

- Durchführung der Beschlüsse des Bruderschaftsrates oder der Bruderschaftsversarrmlung

- verantwortung für den Jahresvoranschlag und den Rechnungsabschluss

- Fähren der Agenda der Bruderschaft

- Bei Delegation durch den Präsidente,n, die Vorbereitung der Sitzungen des
Bruderschaftsrates

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen der Bruderschaft

- Bei Delegation durch den Präsidenten, die Vorbereitung und Organisation der
Bruderschaftsyqs4mm lun g

- Verantwortung für die ÖfenUiclteitsarbeit, Pflege der Traditionen der Bruderschaft,
Organisation von Bruderschaftsneffen

- Verwalten der Akten der Bruderschaft

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Bruderschaffstage, an welchen die
Neuaufuahme von Bruderschaffsmitglied€rn zerernoniell gefeiert wird, Mitglieder
ausgezeichnet und geehrt werden

- Aufrrahme neuer Mitglieder
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- Vertetung der Bruderschaft nach aussen

- Sonstige Aufgaben, welche ge,m. dieser Statuten nicht eine,m bestimmten Organ

zugewiese,n werde,n

DerBruderschaffsmeist€rkann einzelne Aufgaben an Mitglieder derBruderschaft delegieren.

Ad 5. Schatzmeister

5.1 Wahl

Der arntierende Bruderschaffsrat wählt mit 2/3 Stimme,nmehrheit aus seiner Mitte für 6 Jahe

de,n Sohatzmeister.

5.2 Aufgaben

- Empfehlung des Einfrittsbeitages und des jährliche,n Bnrderschaffsbeitages zur

Beschlussfassung duroh de,n Bruderschaffsrat

- Ordnungsgemässe Kassaführung dcr Bruderschaft (Dcr Schatzrneister ist diesbezüglioh

insbesondere für die Verwaltung, den Finanzbedarf, die Hilfsgelder, Reserven für

aussergewöhnliche lfutasfiophen- und Notfälle, Sachaufirand und die Reprtisentation

verantwortlich)

- Der Schatzneister führt die Mitgliederkartei der Bruderschaft und erhebt den

Eintittsbeitrag und jährlichen Bruderschaffsbeifrag sowie freiwillige Spenden und

Unkostenbeiträge von Mitgliedem und Dritten

- Der Schatzmeister informiert den Bruderschaftsrat umgehe,nd über ausserordentlich

grosszügige Spende,n, da:nit dieser dartiber beraten kann, ob der Spender zum

Ehrenmitglied emannt wird

- Der Schatzrreister informiert den Bruderschaftsrat regetnässig über die Geldvergabe

Ad 6. Schriftfrihrer

6.1 Wahl

Der amtiere,nde Bruderschaffsrat wählt mit 2/3 Stimmenmehrheit aus seiner Mitte für 6 Jahrc

den Schriftfütrer der Bruderschaft.

6.2 Aufgaben
- Verfassen der Sitzungsprotokolle

Bruderschaffsrates

der Bruderschaftsversammlung und des

Dokumentieren des Verlaufs der Bruderschaffstage sowie sämtlicher sonstiger Ereignisse,

welche den Bruderschaftsrat oder die Bnrderschaffsversammlung befeffen

Der Schriftführer kann einzelne Aufgaben an Mitglieder der Bruderschaft delegieren.
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Zeichnungsrecht

Der Bruderschaftsrat legt das Zeiohnungsrecht seiner Mitglieder durch Beschluss mit einfacher Mehrheit
fest. Für den Fall, dass keine Festlegung des Zeichnungsrechts auf diese Art erfolgt ist, gilt kollel:tives
Zeichnungsrecht zu zweien.

s13

Äuflösung

Die Bruderschaftsversa:nmlung kann bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Mitglieder mit
Beschluss von2/3 Stimmenmehrheit die Auflösung der Bruderschaft beschliessen.

Für den Fall der Auflösung der Bruderschaft sind die nach Bezahlung sämtlicher Verbindlichkeiten
verbleibe'nden finanziellen Mittel der Bruderschaft für den in $ 2 dieser Statuten aufgeführten Zwex:k nt
verwenden oder zweckgebunden an Organisationen zu überfragen, die sich mit der Unterstätzung von
Hilfsbedärftigen der Region oder der Erhaltung und Pflege der Region befassen. Einzelheiten beschliesst der
Bruderschaftsrat.

$14

Sonstige Besfimmungen

Der Bruderschaftsrat ist berechtigt, formale Anderungen an de,n Statuten, wie sie z.B. im Zuge der Einfragung
in das Handelsregister oder bei der Erlangung der Steuerbefreiung infolge Gerreinnützigkeit möglichenveise
erforderlich werden können, von sich aus ohne Einberufung einer Bruderschaftsversammlung
durchzuführen.

Die Bruderschaft untersteht schweizerischern Recht, insbesondere Art. 60 ff. zGB.

Am 18. Juni 2010 wurde,n die Statuten erstellt und die Bruderschaft gegrändet.

Datum: 18.06.2010 /31,10.2021 / 10.12.2022

Der
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